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„Es geschah am hellichten Tag" Beilage (Mitte)

Kurz vor Drucklegung dieser Nummer erhalten wir die Nachricht, dafj
Seine Heiligkeit Papst Pius XII.

Chanoine Jean Bernard

Luxemburg, seit 1947 Präsident des Office Catholique International du
Cinéma (OCIC), die Würde eines päpstlichen Geheimkämmerers

verliehen hat. Wir schliefen uns freudig den Gratulanten aus aller
Welt an und entbieten dem Freund und verehrten Führer internationaler
katholischer Fiimarbeit zu dieser verdienten Ehrung die herzlichsten
Glückwünsche, in unserem persönlichen Namen sowie im Namen der
Schweizerischen Katholischen Filmstelle (Mitglied des OCIC). Ch.R.

Blind- und Blockbuchen Zu unserem Sonderheft

Nicht die Absicht, in unserem «FB» mit etwas «Ausgefallenem»
aufzuwarten, hat uns bewogen, eine Nummer speziell dem Problem des
Blind- und Blockbuchens zu widmen. Die Geschäftspraxis des Blind- und
Blockbuchens erachteten wir von jeher als ein Krebsübel des
Filmgewerbes. Man mag noch so viel Verständnis aufbringen für die Gründe
mannigfacher Art, die zu diesen Geschäftsgebräuchen geführt haben
(Risikobeteiligung und -Verteilung), so mufj doch gesagt werden, dafj
der Umstand, dafj ein Verleiher vom Produzenten oder ein Kinobesitzer
vom Verleiher völlig unbesehen, nur auf Grund einiger Angaben, einen
Film oder eine Anzahl Filme blind verfraglich übernehmen mufj, aufs
schwerste mitverantwortlich ist für die Senkung des Niveaus der
Filmprogramme in den Theatern. Immer wieder suchen Kinotheaterbesitzer
sich angesichts minderwertiger Programmation mit dem Umstand zu
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